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Politik
Die Europäische Integration (II)

Die Europäische Freihandels-
assoziation (EFTA)
Als 1958 der Versuch zur Begründung einer siebzehn Länder umfassenden Freihandelszone
scheiterte, gründeten 1960 sieben Staaten die Europäische Freihandelsassoziation. Ausdrücklicher

Wille der in Stockholm unterzeichneten Konvention war es, die Handelsschranken zu

beseitigen, die sie von der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG trennten.

Die Konvention zur Errichtung der EFTA
wurde am 4. Januar 1960 in Stockholm von
Österreich, Dänemark, Norwegen, Portugal,
Grossbritannien, Schweden und der Schweiz
unterzeichnet. Seither haben drei der sieben

Gründungsmitglieder die EFTA verlassen,

um der EWG beizutreten, nämlich Dänemark
und Grossbritannien 1973 und Portugal 1986.

Andererseits wurde Island 1970 EFTA-Mit-
glied. Finnland, das seit 1961 assoziert war,
erwarb 1986 die Vollmitgliedschaft. Schliesslich

wurde das Fürstentum Liechtenstein im
Mai 1991 in die Organisation aufgenommen.

Zwei Konzepte der Integration
Die Furcht vor einer Diskriminierung seitens
der Europäischen Gemeinschaft, einer
Zollunion mit gemeinsamem Aussenzoll, war

«Der Schweizerische Weg in die Europäische

Zukunft» sowie weitere Informationen

können kostenlos beim
Integrationsbüro EDA/EVD, Sektion Information,

Bundeshaus Ost, CH-3003 Bern,
bezogen werden.

nicht der einzige Grund, der die sieben Länder

zum Zusammenschluss bewog. Bereits in
den fünfziger Jahren hatte sich gezeigt, dass
sich zwei völlig verschiedene Auffassungen
von europäischer Integration gegenüberstanden:

Die erste bestand in einem grossen Projekt

für eine nicht nur wirtschaftliche,
sondern auch politische europäische Union, die

zweite betraf eine rein kommerzielle Assoziation

mit dem Ziel, den Güteraustausch mittels
Zollabbau und der Beseitigung technischer
Hemmnisse zu erleichtern.
Die als Reaktion auf die Europäische
Wirtschaftsgemeinschaft gegründete EFTA war
jedoch nicht als deren Rivalin gedacht. Besser

denn je kann man heute die Richtigkeit
der politischen Absicht ihrer Gründer
abschätzen, die in der Stockholmer Konvention
1960 ausdrücklich den Willen zur Beseitigung

von Handelsschranken mit der EWG
bekundet hatten. Dieses Bemühen um die
europäische Integration ist anlässlich des ersten
Treffens der Minister aller EFTA- und EG-
Länder im April 1984 ausdrücklich betont
worden. Der Europäische Wirtschaftsraum
(EWR), über den die EG und die EFTA im
Juni 1990 zu verhandeln begonnen haben,
wurde somit im Verlauf dieses Treffens
erstmals skizziert.

Ziele erreicht
In den rund 30 Jahren ihres Bestehens hat
die EFTA die Ziele erreicht, die bei ihrer
Gründung gesteckt worden waren. Es ist
ihr gelungen, eine Freihandelszone für
Industriegüter zu verwirklichen, und sie
hat eine Brücke zwischen ihren Mitgliedern
und jenen der EWG geschlagen. Zudem
übten diese Länder mit traditionsgemäss
offener Wirtschaft einen äusserst positiven

Einfluss auf die Liberalisierung des

Welthandels aus, indem sie innerhalb des

GATT (Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen)

ihrem Standpunkt zum Durchbruch

verhalfen.
Der 1972 erfolgte Abschluss von bilateralen
Freihandelsabkommen zwischen den Ländern

der EFTA und der Europäischen
Gemeinschaft (EG) hatte eine doppelt positive
Wirkung: Einerseits ermöglichte er, dass

eines der grossen Ziele der EFTA erreicht
wurde, nämlich der Brückenschlag
zwischen beiden wirtschaftlichen Integrationszonen

in Westeuropa; andererseits Hess er
es zu, den Freihandel zwischen den in der
EFTA verbleibenden Ländern und dem
Vereinigten Königreich sowie Dänemark
aufrechtzuerhalten.

Die EFTA heute
Heute umfasst die EFTA Österreich, Finnland,

Island, Norwegen, Schweden, das
Fürstentum Liechtenstein und die Schweiz. Ihre

Hauptaufgabe besteht in der Verwaltung der

von diesen sieben Ländern eingerichteten
Freihandelszone. Der Sitz der Assoziation
befindet sich in Genf, wo das Sekretariat etwa

vierzig Personen beschäftigt. Als wenig
bürokratische Organisation vefügt die EFTA über
ein Jahresbudget von rund 15 Millionen
Franken.
Im Gegensatz zur EG kennt die EFTA keine
übernationale Behörde oder Institution. Der
Rat ist das leitende Organ der EFTA. Er kann
sich aus den ständigen Vertretern zusammensetzen,

die Mitgliedstaaten nach Genf
schicken, oder den Ministern der Sieben.
Erstere tagen üblicherweise zweimal pro
Monat, letzere zweimal pro Jahr. Beschlüsse
werden im allgemeinen übereinstimmend ge-
fasst. Das Abstimmungsverfahren mit Mehr-
heitsbeschluss kommt sehr selten zur Anwendung.

Quelle: «Der Schweizerische Weg in die
Europäische Zukunft»; lntegrationsbüro/EDAJ
EVD. Bern.
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